
2010/13 21. Oktober 2010

Beschluss

Die Clearingstelle EEG hat am 21. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden der Clea-
ringstelle EEG Dr. Lovens sowie die Mitglieder der Clearingstelle EEG Reißenweber
und Dr. Winkler beschlossen, zu folgenden Fragen ein Hinweisverfahren einzulei-
ten:

1. Müssen die in Anlage 2 Nr. III EEG 2009 („Positivliste“) genannten
Einsatzstoffe zusätzlich die Anforderungen gem. Anlage 2 Nr. II.1
EEG 2009 („Generalklausel“) erfüllen, damit der aus ihnen gewon-
nene Strom nach § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 („NawaRo-Bonus“)
vergütungsfähig ist ?

2. Ist der aus in Anlage 2 Nr. IV EEG 2009 („Negativliste“) genannten
Einsatzstoffen gewonnene Strom auch dann nicht nach den Vor-
schriften des § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 („NawaRo-Bonus“) vergü-
tungsfähig, wenn sie tatbestandlich die Voraussetzungen von Anla-
ge 2 Nr. II.1 EEG 2009 („Generalklausel“) erfüllen ?

Die im Anhang der Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO), Teil C,
aufgeführten Verbände sowie die nach pflichtgemäßem Ermessen ausgewählten, im
Anhang der VerfO, Teil A und B aufgeführten Interessengruppen und öffentlichen
Stellen erhalten bis zum

8. November 2010 (Posteingang)

Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem zum Beschluss vorgesehenen Hinweis.

Das Verfahren wird bei der Clearingstelle EEG unter dem Aktenzeichen 2010/13
geführt.

Dr. Lovens Reißenweber Dr. Winkler

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Weitere Informationen finden Sie unter folgender Internet-Adresse:
http://www.clearingstelle-eeg.de.
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